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2 Einleitung 
 

Auf dem Gelände befindet sich eine Biogasanlage, welche nach BImSchG durch 

Landesumweltamt des Land Brandenburg im Jahr 2008 genehmigt wurde. 

Die DSB Bioenergie Oderbruch GmbH plant nun die Ertüchtigung der Biogansanlage zur 

Erzeugung von Biomethan mit einem Volumen von 500 Nm3/h. Dieses wird sodann in das örtliche 

Erdgasnetz eingespeist. 

 

Der Standort der Biogasanlage befindet sich an der Zuwegung „Siedlung“,  Horst 15, 15320 

Neutrebbin OT Horst, Gemarkung Wuschewier, Flur 4, Flurstück 68. 

 

 

2.1 Aktuelle Planung 

 

Die DSB Bioenergie Oderbruch GmbH plant die Erweiterung der Biogasanlage Wuschewier, 

Auszug aus dem Projektplan des Hauses mele 

 

Die Biogasanlage besteht aus folgenden Hauptbauteilen: 

 

− 1 x Fahrzeugwaage  

− 1 x Fahrzeugwaage (Bestand) 

− Stellfläche für Flüssiglieferung 

− Vorlagebehälter für flüssige Substrate  

− Hallenkomplex mit: 

− Lagerhalle für feste Substrate 

− Werkstatt 

− Wärmeerzeuger mit Heizungsverteiler (Hackschnitzelheizung) 

− Lagerfläche für Hackschnitzel 

− EMSR-Raum 

− Biomassedosierer mit 80 - 120 m³ Volumen und Fördertechnik 

− Pumpenraum mit Nasszerkleinerung 

− Maischebehälter 
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− zwei Fermenter, gasdicht mit einem doppelmembranigen Tragluftdach zur Speicherung von 

Biogas abgedeckt 

− ein Nachgärer, gasdicht mit einem doppelmembranigen Tragluftdach zur Speicherung von 

Biogas abgedeckt  

− Anlage zur Separation des Gärrestes mit Dekanter sowie einem Vorratsbehälter für das 

Permeat (Bestandsbehälter) 

− Gärrestaufbereitungsanlage (Vakuumverdampfer) mit Schwefelsäuretank 

− drei Behälter (Bestand) mit V = 2.519 m³ Bruttovolumen, gasdicht mit einem 

doppelmembranigen Tragluftdach abgedeckt, wird zu Gärrestlager 

(Nährstoffkonzentratlager*1) 1 bis 3 

− Kondensatschächte 

− Regen- und Sickersaftschächte 

− Rohbiogas-Vorverdichterstation für ca. 1.000 Nm3/h innerhalb der Biogasaufbereitungsanlage 

für 500 Nm3/h Biomethan zur Übergabe an die externe Einspeisestation des 

Gasnetzbetreibers 

− CO2-Aufbereitung mit Verladestellplatz, für bis zu 500 Nm³ CO2/h 

− BHKW bis 300 kW elektr. Leistung mit Biogasaufbereitung 

− Rohbiogasnotfackel 

− Bürocontainer mit Sozialbereich und Leitwarte 

− Technikcontainer 

− Notstromaggregat 

− Abluftreinigung (Biofilter) für Maischebehälter und Lagerhalle für feste Substrate 

− Trafostation 

 

Durch die Anordnung der Anlagenbehälter ist das zu berücksichtigende Gasvolumen dass, des 

Fermenters 1: 

 

Fermenter 1 hat einen Durchmesser von 28 m mit einer Höhe von 10 und ist mit einem 

Doppelmembrandach gasdicht abgedeckt. Das nutzbare Volumen (flüssig) beträgt 5862 m3. Das 

Gasvolumen beträgt max. 2891 m3. 

Der Fermenter 2 und der neue Nachgärer sind, wie der Fermenter 1, gleichgroß geplant. Die 

Bestandsbehälter werden als Konzentratlager weiter verwendet, sind jedoch mit einem 

Durchmesser von 23 m und einer Höhe von 6m kleiner als der Fermenter 1. 

 

Die Anlage unterliegt der Störfallverordnung (12. BImSchV). Mit einem Lagervolumen kleiner 50 

Tonnen ist sie den Anforderungen der unteren Klassen zu zuordnen. 
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2.2 Geplante Ausführung 

 

Durch die Anordnung der Anlagenbehälter ist das zu berücksichtigende Gasvolumen das des 

Fermenter 1. Dieser steht räumlich am nächsten zur geschlossenen Wohnbebauung. Fermenter 2 

und der Nachgärer stehen im Schatten des Fermenters 1. Ein Ereignis an diesen Behälter wird 

zum einem durch den Fermenter 1 abgemildert und zum anderen sind die Behälter von der 

Wohnbebauung weiter entfernt. 

 

 

 

Folgende Inputstoffe sollen verwendet werden:  

 

Tabelle 1: Beispielsubstratmix 

Substrate  Mengen pro Jahr [t/a] Mengen pro Tag [t/d] 

Putenmist (Geflügelmist) 15.000 41,1 

Getreideabfälle (Körner) 1.000 2,7 

Pferdemist 8.000 21,9 

Rindermist 12.000 32,9 

Hühnertrockenkot 14.000 38,4 

Stroh (Weizen) 3.000 8,2 

Rindergülle 10.000 27,4 

Summe ohne Hilfsstoffe 63.000 172,6 
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2.3 Aufgabenstellung 

 

Die Genehmigungsbehörde gebraucht, im Rahmen des Genehmigungsantrags, eine 

Abstandsbetrachtung gemäß Artikels12 der Seveso-III-Richtlinie bzw. im deutschen Recht der 

§50 BImSchG Satz 1.  

In dieser europäischen Richtlinie und dem deutschen Gesetz wird u.a. gefordert, dass bei 

Neuplanungen von "schutzbedürftigen Gebieten" im Einflussbereich eines sog. Störfallbetriebs 

entsprechend der 12. BImSchV (Betriebsbereich) ein ausreichender Schutz von Unfallfolgen für 

Mensch und Umwelt aufgrund schwerer Unfälle gegeben sein muss.  

Als Leitfaden für die empfohlenen Abstände zwischen einem Betriebsbereich nach StörfallV und 

schutzbedürftigen Gebieten (Nutzungen) hat die Kommission für Anlagensicherheit (beim 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) den Bericht KAS-18 

herausgegeben.  

Es soll in einem Sachverständigengutachten eines bekanntgegebenen §29a BImSchG 

Sachverständigen ein angemessener Abstand zu ggf. im Umfeld der Anlage auszuweisenden 

schutzbedürftigen Gebieten bestimmt werden.  

Die geplanten Untersuchungen basieren auf Ausbreitungsberechnungen und Störfallszenarien 

unter Berücksichtigung der in dem Leitfaden KAS-18 und KAS 32 genannten Parameter.  

Mit der Aufgabe einen angemessenen Abstand zu bestimmen hat der Betreiber die Protectum-

Prüftec GmbH beauftragt und das Projekt wurde von dem, nach §29a bekanntgegeben BImSchG-

Sachverständigen, Dr.-Ing. Frank Hamelmann bearbeitet.  
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3 Anlagenidentifikation 
 

Die Biogasanlage soll am folgenden Standort errichtet werden 

 

Standort Biogasanlage Wuschewier 

 Horst 15 

 15320 Neutrebbin OT Horst 

Gemarkung: Wuschewier 

Flur: 4 

Flurstück: 68  

Standort Biogasanlage Wuschewier 

 

In der Biogasanlage wird Biogas erzeugt, gelagert und aufbereitet und befindet sich im ländlichen 

Raum. Der Abstand zu den nächsten Schutzbedürftigen Einrichtungen, hier geschlossene 

Wohnbebauung beträgt der Abstand ca. 416 m nord-westliche Richtung.  

Biogas ist als entzündbares Gas mit dem Merkmal H220 einzustufen und ist daher gemäß 

Stoffliste im Anhang I der 12. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (12. 

BImSchV/Störfallverordnung) der Stoffgruppe 1.2.2 zuzuordnen. 

Für diese Stoffgruppe sind in der Stoffliste im Anhang I der 12. BImSchV die Mengenschwellen 

von 10.000 kg in der Spalte 4 und 50.000 kg in der Spalte 5 definiert. Die in Spalte 5 genannte 

Lagermenge von 50.000 kg wird unterschritten, so dass die Anlage der unteren Klasse der 12. 

BImSchV zu zuordnen ist. 
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Bild 1: Lageplan der Biogasanlage 
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Bild 2: Lage der Biogasanlage  

 

Andere schutzbedürftige Einrichtungen wie z.B. Schulen, Krankenhäuser oder Bundesstr., etc. 

sind nicht zu betrachten. Der Milchhof ist kein schützenswertes Gebäude gemäß der Einstufung 

der Seveso III Richtlinie. 
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4 Rechtliche Grundlage 

4.1 Bauleitplanung nach dem BauGB und Störfallrecht 

 

Die Behörden und die beteiligten Stellen haben die Ziele des §50 Satz 1 BlmSchG umzusetzen. 

Es liegen insbesondere folgende Planungsfälle vor: 

(1 ) das Heranrücken schutzbedürftiger Nutzungen an bestehende Betriebsbereiche. 

(2) Ausweisung neuer Baugebiete für Betriebsbereiche 

(3) die planungsrechtliche Ausweisung von Flächen für Betriebsbereichserweiterungen 

 

Die Auslegung und Abwägung der Ziele des § 50 Satz 1 BlmSchG sollen so geschehen, dassein 

hohes Schutzniveau sichergestellt ist (Siehe Artikel 1 Seveso II. Richtlinie). 

In der StörfallV (12.BImSchv) wird im §3 Abs. 1 gefordert, dass der Betreiber für seine Anlagenauf 

Basis der zu erwartenden Gefahren ausreichend Maßnahmen ergreift, um Störfälle zu verhindern. 

Es sind hierbei alle Gefahrenquellen zu betrachten die vernünftigerweise nicht auszuschließen 

sind. Die betrachteten Gefahrenquellen dürfen nur zu Szenarien führen, die zu keiner ernsten 

Gefahr an dem nächstgelegenen Schutzobjekt führen. Es sind sogenannte störfallverhindernde 

Maßnahmen vom Anlagenbetreiber zu ergreifen. 

Zusätzlich hat der Betreiber Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkung von sogenannten 

Störfällen so gering wie möglich zu halten (störfallbegrenzende Maßnahmen). 

Trotz aller störfaIIverhindernden und begrenzenden Maßnahmen gibt es Szenarien die "Dennoch" 

auftreten können. Diese Szenarien können sich bis zur Katastrophe (Notfallplanung) erstrecken 

und sind in ihrem Auftreten äußerst unwahrscheinlich, aber nicht völlig auszuschließen. 

Eine Verdichtung schutzbedürftiger Nutzungen im Umfeld von Betriebsbereichen kann mit der 

StörfallV nicht verhindert werden. Dies ist nur mit Mitteln des Bau-Planungsrecht möglich. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind größere und unwahrscheinlichere Szenarien als bei 

Beachtung der StörfallV zu unterstellen. 

Angemessene Abstände im Rahmen der Bauleitplanung sind daher im allgemeinen größer als die 

Abstände, die für die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzung nach BlmSchG (Störfallrecht) 

erforderlich sind. 

 

4.2 ACHTUNGSGRENZEN UND ANGEMESSENE ABSTÄNDE 

 



 

  Seite 12 von 51 
/Volumes/Allgemein/AA-Alle/2-Projekte/AAA-Neue Projektnummern/10286 Mele Torgelow/10286-1224 Mele - Abstandbetrachtung 
Wuschewier/PJ 10286-1224 Mele Wuschewier-5.docx 
 

Gemäß Artikel 12 der Seveso-III-Richtlinie sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, in ihren 

Politiken der Flächenausweisung oder Flächennutzung und/oder anderen einschlägigen Politiken 

das Ziel zu berücksichtigen, schwere Unfälle zu verhüten und ihre Folgen zu begrenzen. 

Die Mitgliedstaaten haben u.a. bei der Flächenausweisung dafür zu sorgen, dass zwischen den 

unter die Seveso-II-Richtlinie fallenden Betrieben (Betriebsbereich im Sinne der Störfall- 

Verordnung) einerseits und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten, 

wichtigen Verkehrswegen (so weit möglich), Freizeitgebieten und unter dem Gesichtspunkt des 

Naturschutzes besonders wertvollen bzw. besonders empfindlichen Gebieten andererseits ein 

angemessener Abstand gewahrt bleibt, damit es zu keiner Zunahme der Gefährdung der 

Bevölkerung kommt. 

Die Auslegung und Abwägung der Ziele des § 50 Satz 1 BImSchG sollen so geschehen, dass ein 

hohes Schutzniveau sichergestellt ist (Siehe Artikel 1 Seveso II. Richtlinie). 

In der StörfallV (12.BImSchv) wird im §3 Abs. 1 gefordert, dass der Betreiber für seine Anlagen 

auf Basis der zu erwartenden Gefahren ausreichend Maßnahmen ergreift, um Störfälle zu 

verhindern. 

Es sind hierbei alle Gefahrenquellen zu betrachten die vernünftigerweise nicht auszuschließen 

sind. Die betrachteten Gefahrenquellen dürfen nur zu Szenarien führen, die zu keiner ernsten 

Gefahr an dem nächstgelegenen Schutzobjekt führen. Es sind sogenannte störfallverhindernde 

Maßnahmen vom Anlagenbetreiber zu ergreifen. 

Zusätzlich hat der Betreiber Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkung von sogenannten 

Störfällen so gering wie möglich zu halten (störfallbegrenzende Maßnahmen). 

Trotz aller störfallverhindernden und begrenzenden Maßnahmen gibt es Szenarien die "Dennoch" 

auftreten können. Diese Szenarien können sich bis zur Katastrophe (Notfallplanung) erstrecken 

und sind in ihrem Auftreten äußerst unwahrscheinlich, aber nicht völlig auszuschließen. 

Eine Verdichtung schutzbedürftiger Nutzungen im Umfeld von Betriebsbereichen kann mit der 

StörfallV nicht verhindert werden. Dies ist nur mit Mitteln des Bau-Planungsrecht möglich. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind größere und unwahrscheinlichere Szenarien als bei 

Beachtung der StörfallV zu unterstellen. 

Angemessene Abstände im Rahmen der Bauleitplanung sind daher im allgemeinen größer als die 

Abstände, die für die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzung nach BImSchG (Störfallrecht) 

erforderlich sind. 
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4.3 Abstandsempfehlungen mit Detailkenntnissen 

 

Ist bei einer Planung im Umfeld eines Betriebsbereichs das darin befindliche stoffliche 

Gefahrenpotential bekannt und beurteilbar, so können ggf. im Einzelfall die Achtungsabstände 

unterschritten werden (Planung mit Detailkenntnissen) 

Hierbei werden die getroffenen Maßnahmen zur Verhinderung von Störfällen und zu deren 

Begrenzung bewertet (z.B. im Rahmen eines Sachverständigengutachtens) und in der Regel 

weitgehendere Szenarien als z.B. im Sicherheitsbricht (nur bei erweiterten Pflichten notwendig) 

betrachtet, zugrunde gelegt. 

2.3 Randbedingungen bei Einzelfallbetrachtungen a) KAS 18 

Für die Vorgehensweise bei der Szenarienwahl von Einzelfallbetrachtungen wird in dem Leitfaden 

KAS 18 folgende Empfehlung ausgesprochen: 

• Der Verlust des gesamten Inventars, der Verlust der größten zusammenhängenden 

Menge, Behälterbersten und der Abriss sehr großer Rohrleitungen sind beim landuse- 

planning nicht zu berücksichtigen, da sie bei Einhaltung des Standes der Si- 

cherheitstechnik zu unwahrscheinlich sind. 

• Bei Lagerung in Transportgebinden und der Lagerung in Druckgefäßen ist mit der 

Freisetzung des Inhalts eines Transportgebindes oder eines Druckgefäßes (z. B. einer 

Gasflasche) zu rechnen. Dabei ist bei Druckgefäßen der Abriss des Ventils (Leckgröße 

80mm2) und bei Transportgebinden mit Flüssigkeit (Leckgröße 490mm2) die völlige 

Entleerung mit anschließender Lachenverdunstung zu unterstellen. 

• Bei Prozessanlagen und bei Lageranlagen ist davon auszugehen, dass Leckagen aus 

vorhandenen Rohrleitungen, Behältern, Sicherheitseinrichtungen, etc. auftreten können.  

In der Regel wird als Ausgangspunkt der Überlegung von einer Leckfläche von 490 mm2 

(entspricht einem Äquivalentdurchmesser von 25 mm) ausgegangen. 

• In einer Einzelfallbetrachtung wird unter Berücksichtigung der tatsächlich vorhandenen 

Technik die zugrunde zu legende Leckfläche bestimmt. 

• Als minimale Grundannahme wird empfohlen, dass eine Leckfläche von 80mm2, 

entsprechend einem Äquivalentdurchmesser von 10 mm, nicht unterschritten wird. 

• Auswirkungsbegrenzende Maßnahmen sind zu berücksichtigen, soweit sie durch die 

zugrunde liegenden Ereignisse nicht gestört sind. 

• Die Szenarien sind je nach störfallrelevanter Eigenschaft der Stoffe für Stofffreiset- 

zungen, Brand oder Explosion getrennt zu betrachten. Für die Auswirkungsbetrachtungen 

gilt: 

• der Massenstrom ist entsprechend den Betriebsbedingungen und unter Voraussetzung 

eines scharfkantigen Lecks (Ausflussziffer: 0,62) zu berechnen, 

• die Umgebungstemperatur ist mit 20 °C anzusetzen, 

• es ist eine mittlere Wetterlage nach VDI-Richtlinie 3783 mit einer indifferenten 

Temperaturschichtung und ohne Inversion zu betrachten. Es ist für den Betriebsbereich 
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die häufigste Windgeschwindigkeit für eine indifferente Temperaturschichtung zu ermitteln 

(z. B. DWD) und für die Berechnungen zu verwenden, 

• als Beurteilungswerte sind die gleichen Werte heranzuziehen, die für die Herleitung der 

Achtungsabstände verwendet wurden (ERPG-2-Wert / 1,6 kW/m2/ 0,1 bar). 

• Der Ausbreitungsradius bis zum Beurteilungswert des abdeckenden Ereignisses entspricht 

dem angemessenen Abstand des Einzelfalles. 

• Existieren für den Anlagentyp aus anderen Rechtsvorschriften vorgeschriebene 

Mindestabstände (z. B. SprengG, technische Regelwerke), so sind diese zu berück- 

sichtigen, wenn sie größer als die empfohlenen Achtungsabstände sind. 

• Über die in KAS-18 geforderten Auswirkungsbetrachtungen hinaus, werden in diesem 

Gutachten die Auswirkungen von Rauchgasen betrachtet, die bei einem Brand in Lägern 

entstehen, welche dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. Es hat sich gezeigt, 

dass durch die Verbrennung von insbesondere schwefel- und stickstoffhaltigen Produkten 

mit negativen Auswirkungen durch Stickstoff- und Schwefeldioxid im näheren Umfeld einer 

Anlage zu rechnen ist. 
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4.4 Verweis auf Anhang 1, Seite 24 des KAS 18 

 

Neben den ERPG-2 Werten stehen außerdem noch AEGL-Werte (Acute Exposure Guidance 

Level) mit ähnlicher Aussage zur Verfügung 

 

Liegen keine ERPG-2 Werte vor, kann auf die AEGL-2-Werte für 60 Minuten-Zeitintervalle 

zurückgegriffen werden. Ansonsten werden laut KAS 18 jedoch die ERPG2 Werte verwandt. 

 

4.5 KAS 32 

 

KAS 32 dient als Arbeitshilfe für den KAS 18 Leitfaden. 

Es werden u.a. Details für die Betrachtungen von folgenden Anlagen festgelegt: 

a) Biogasanlagen 

b) Anlagen mit wasserreaktiven Stoffen die giftige Gase bilden 

c) Oberflächenbehandlungsanlagen (Galvaniken) 

d) Tankläger für brennbare Flüssigkeiten 

e) Aerosolpackungen mit brennbaren Treibgasen und / oder Inhaltstoffen 

und im Kapitel 7 Bestimmung von angemessenen Abständen nach KAS 18 u.a. für Planungen im 

Umfeld von Betriebsbereichen. 

Für Läger sind hier folgende Randbedingungen besonders relevant: 

1) Bestimmung eines Referenzstoffes für gasförmige Ausbreitung und Berücksichtigung eines 

Gefahrenindexes (GI-Wert) 

2) Wahl des Stoffes Chlor und Acrolein als Referenzstoffe für Gasausbreitung und Verdunstung 

aus Lachen 

3) Freisetzung des größten Gebindes des laut Genehmigung möglichen kritischsten Lager-Stoffes 

bei dem betrachteten Störfallszenario 
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4.6 Abstandsempfehlungen mit Detailkenntnissen 

 

Ist bei einer Planung im Umfeld eines Betriebsbereichs das darin befindliche stoffliche 

Gefahrenpotential bekannt und beurteilbar, so können ggf. im Einzelfall die Achtungsabstände 

unterschritten werden (Planung mit Detailkenntnissen) 

Hierbei werden die getroffenen Maßnahmen zur Verhinderung von Störfällen und zu deren 

Begrenzung bewertet (z.B. im Rahmen eines Sachverständigengutachtens) und in der Regel 

weitgehendere Szenarien als z.B. im Sicherheitsbericht (nur bei erweiterten Pflichten notwendig) 

betrachtet, zugrunde gelegt. 

 

4.7 Randbedingungen bei Einzelfallbetrachtungen 

 

a) KAS 18 

Für die Vorgehensweise bei der Szenarienwahl von EinzeIfaIIbetrachtungen wird in dem 

Leitfaden KAS 18 folgende Empfehlung ausgesprochen: 

 

• Der Verlust des gesamten Inventars, der Verlust der größten zusammenhängenden 

Menge, Behälterbersten und der Abriss sehr großer Rohrleitungen sind beim landuse- 

planning nicht zu berücksichtigen, da sie bei Einhaltung des Standes der 

Sicherheitstechnik zu unwahrscheinlich sind. 

• Bei Lagerung in Transportgebinden und der Lagerung in Druckgefäßen ist mit der 

Freisetzung des Inhalts eines Transportgebindes oder eines Druckgefäßes (z. B. einer 

Gasflasche) zu rechnen. Dabei ist bei Druckgefäßen der Abriss des Ventils 

(Leckgröße 80 mm2) und bei Transportgebinden mit Flüssigkeit (Leckgröße 490 mm2) 

die völlige Entleerung mit anschließender Lachenverdunstung zu unterstellen. 

• Bei Prozessanlagen und bei Lageranlagen ist davon auszugehen, dass Leckagen aus 

  vorhandenen Rohrleitungen, Behältern, Sicherheitseinrichtungen, etc. auftreten 

können. 
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- In der Regel wird als Ausgangspunkt der Überlegung von einer Leckfläche von 

490 mm2 (entspricht einem ÄquivaIentdurchmesser von 25 mm) ausgegangen. 

- In einer EinzelfaIlbetrachtung wird unter Berücksichtigung der tatsächlich vor- 

handenen Technik die zugrunde zu legende Leckfläche bestimmt. 

Als minimale Grundannahme wird empfohlen, dass eine Leckfläche von 

80mm2, entsprechend einem ÄquivaIentdurchmesser von 10 mm, nicht 

unterschritten wird. 

- Auswirkungsbegrenzende Maßnahmen sind zu berücksichtigen, soweit sie 

durch die zugrunde liegenden Ereignisse nicht gestört sind. 

 

• Die Szenarien sind je nach störfallrelevanter Eigenschaft der Stoffe für Stofffreiset- 

zungen, Brand oder Explosion getrennt zu betrachten. Für die Auswirkungsbetrachtungen  

gilt: 

- der Massenstrom ist entsprechend den Betriebsbedingungen und unter 

Voraussetzung eines scharfkantigen Lecks (Ausflussziffer: 0,62) zu berechnen, 

- die Umgebungstemperatur ist mit 20 °C anzusetzen 

 

- es ist eine mittlere Wetterlage nach VDl-Richtlinie 3783 mit einer indifferenten 

Temperaturschichtung und ohne Inversion zu betrachten. Es ist für den Be- 

triebsbereich die häufigste Windgeschwindigkeit für eine indifferente Tempe- 

raturschichtung zu ermitteln (z. B. DWD) und für die Berechnungen zu verwenden, 

- als Beurteilungswerte sind die gleichen Werte heranzuziehen, die für die Her- 

leitung der Achtungsabstände verwendet wurden (ERPG-2-Wert/ 1,6 kW/m2/0,1 bar). 

 

• Der Ausbreitungsradius bis zum Beurteilungswert des abdeckenden Ereignisses 

entspricht dem angemessenen Abstand des Einzelfalles. 
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• Existieren für den Anlagentyp aus anderen Rechtsvorschriften vorgeschriebene  

Mindestabstände (z. B. SprengG, technische Regelwerke), so sind diese zu 

berücksichtigen, wenn sie größer als die empfohlenen Achtungsabstände sind. 

 

• Über die in KAS-18 geforderten Auswirkungsbetrachtungen hinaus, werden in diesem 

Gutachten die Auswirkungen von Rauchgasen betrachtet, die bei einem Brand in 

Lägern entstehen, welche dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. 

Es hat sich gezeigt, dass durch die Verbrennung von insbesondere schwefel- und 

stickstoffhaltigen Produkten mit negativen Auswirkungen durch Stickstoff- und 

Schwefeldioxid im näheren Umfeld einer Anlage zu rechnen ist. 

 

Verweis auf Anhang 1, Seite 24 des KAS 18 

Neben den ERPG-2 Werten stehen außerdem noch AEGL-Werte (Acute Exposure Guidance 

Level) mit ähnlicher Aussage zur Verfügung. 

 

Liegen keine ERPG-2 Werte vor, kann auf die AEGL-2-Werte für 60 Minuten-ZeitintervaIIe 

zurückgegriffen werden. Ansonsten werden laut KAS 18 jedoch die ERPG2 Werte verwandt. 

 

b) KAS 32 

KAS 32 dient als Arbeitshilfe für den KAS 18 Leitfaden. 

Es werden u.a. Details für die Betrachtungen von folgenden Anlagen festgelegt: 

a) Biogasanlagen 

b) Anlagen mit wasserreaktiven Stoffen die giftige Gase bilden 

c) OberflächenbehandIungsanlagen (Galvaniken) 

d) Tankläger für brennbare Flüssigkeiten 

e) Aerosolpackungen mit brennbaren Treibgasen und / oder Inhaltstoffen 

und im Kapitel 7 Bestimmung von angemessenen Abständen nach KAS 18 u.a. für Planungen 

im Umfeld von Betriebsbereichen. 
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Für Läger sind hier folgende Randbedingungen besonders relevant: 

1) Bestimmung eines Referenzstoffes für gasförmige Ausbreitung und Berücksichtigung 

eines Gefahrenindexes (Gl-Wert) 

2) Wahl des Stoffes Chlor und Acrolein als Referenzstoffe für Gasausbreitung und 

Verdunstung aus Lachen 

3) Freisetzung des größten Gebindes des laut Genehmigung möglichen kritischsten  

Lager-Stoffes bei dem betrachteten Störfallszenario 
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5 STOFFDATEN BIOGAS 
 

5.1 Biogas 

Biogas besteht im wesentlichen aus 

• Methan (50 bis 80 Vol. %), 

• Kohlendioxid (20 bis 50 Vol. %), 

• Schwefelwasserstoff (0,01 bis 0,5 Vol. % (laut KAS 32 max. 2 Vol%)) 

• sowie Spuren von Ammoniak, Wasserstoff, Stickstoff und Kohlenmonoxid. Mit dem 

Auftreten von Schwebstoffen ist zu rechnen. 

 

 Biogas Methan 

Zustand gasförmig gasförmig 

Siedepunkt bei 1 bar 
-195°C bis  

-155°C 
 

Dichte (kg/m3) 1 - 1,2 0,72 

Dichteverhältnis zu Luft ca. 0,709 0,55 

Zündtemperatur (°C) (nach DIN 51794) 

in Mischung 

mit Luft 575 

bis 640 

595 

Maximale FIammenfortpfIanzungs- 

geschwindigkeit in Luft in m/s 
0,25 0,47 

Explosionsbereich (Vol. %) in Luft 4 - 26 4,4-16,5 

Explosionsklasse Ila Ila 

Mindestzündenergie bei 20 °C 0,25 mJ  

Temperaturklasse T1 T1 

 



 

  Seite 21 von 51 
/Volumes/Allgemein/AA-Alle/2-Projekte/AAA-Neue Projektnummern/10286 Mele Torgelow/10286-1224 Mele - Abstandbetrachtung 
Wuschewier/PJ 10286-1224 Mele Wuschewier-5.docx 
 

 

Bild 3: Dreiecksdiagramm Explosionsbereich Biogas 
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5.1.1 Gesundheitsgefahren 

Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. 

Kann Atemwege und Augen reizen. 

Vorübergehende Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Benommenheit 

können auftreten. 

Kann Gesundheitsstörungen wie Atemnot, Lungenödem, Nervenschaden, Herzrhythmusstörung 

verursachen. 

Bleibende Gesundheitsschäden wie HirnIeistungsstörung möglich. 

Je nach SchwefeIwasserstoffgehaIt des Biogases sind akute schwere Vergiftungen mit Gefahr 

von Bewußtlosigkeit und Tod möglich. 

 

5.1.2 Biogaszusammensetzung in der hier relevanten Anlage 
 

Biogas setzt sich typischerweise wie folgt zusammen:  

 

Methan   ca. 53,5 Vol. % 

Kohlendioxid    ca. 46 Vol. % 

Sauerstoff    ca. 0,5 Vol. % 

Schwefelwasserstoff   300 ppm 

 

Gaszusammensetzung und Stoffdaten für die nachfolgender Brand und Explosionsauswirkungen 

mit pronuss 9 

75 Vol.% Methan, 25 Vol.% Kohlendioxid 
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Bild 4: Stoffdaten Biogas für die Berechnung des Brand- und Explosionsfalls 

 

5.1.3 Gesundheitsgefahren 

 

ArbeitspIatzgrenzwert (AGW): 9100 mg/m3 bzw. 5000 ml/m3 (ppm), Spitzenbegrenzung: 

Überschreitungsfaktor (ÜF) 2; Kategorie für Kurzzeitwerte (ll), Das Produkt aus Über- 

schreitungsfaktor und Uberschreitungsdauer muss eingehalten werden: ÜF 2 x 15 min = 

30 min. Dabei sind auch längere Überschreitungsdauern zulässig, der ÜF darf nicht 

überschritten werden 
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5.2 Schwefelwasserstoff  

 

5.2.1 Stoffeigenschaften 

Farbe farblos 

Geruch Nach faulen Eiern. Der Geruch kann sich 

lange halten. Geringe Warnwirkung bei 

niedrigen Konzentrationen 

Molare Masse 34 

Schmelzpunkt (°C) -86 

Siedepunkt (°C) -60,2 

Kritische Temperatur (°C) 100 

Dampfdruck (hPa), 20°C 18,8 bar 

Relative Dichte, gasf. (Luft=1): 1,2 

Relative Dichte, flüssig (Wasser=1) 0,92 

Löslichkeit in Wasser [mg/l] 3980 

Explosionsgrenzen [Vol.% in Luft]  4,3….45,5 

Zündtemperatur [°C] 270 

Sonstige Angaben Gas/Dämpfe sind schwerer als Luft. Sie 

können sich in geschlossenen Räumen 

ansammeln, insbesondere am Fußboden oder 

in tiefergelegenen Bereichen 

 

 

5.2.2 Einstufung 

 

F+ : Hochentzündlich 

T+ : Sehr giftig 

N : Umweltgefährlich 
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Arbeitsplatzgrenzwerte für Schwefelwasserstoff 

TLV - TWoA [ppm] : 10, : 

TLV -STEL [ppm] : 15 : 

AGW - Deutschland [mg/m³] TRGS 900 : 14 

 

AGW Grenzwert zur Orientierung; ehemaliger MAK-Wert 01/2004, aufgeführt in der Überar-

beitungsliste zur TRGS 900 des UAIII 

AGW - Deutschland [ppm] TRGS 900 : 10 

Spitzenbegrenzung / Überschreitungsfaktor AGW - Germany TRGS 900 : 1 

Zur Orientierung; ehemaliger Wert 01/2004, aufgeführt in der Überarbeitungsliste zur TRGS 

900 des UAIIl 

 

5.2.3 Gesundheitsgefahren bei Anwesenheit von Schwefelwasserstoff in Biogas 

 

Nach derzeit gültigem Recht ist Biogas ab einer Konzentration von 200 ppm Schwefelwasserstoff 

mit Xn (Gesundheitsschädlich) und R 20 (GesundheitsschädIich beim Einatmen) zu 

kennzeichnen. 

Unterhalb dieser Konzentration ist keine Einstufung aufgrund des SchwefeIwasserstoffgehaItes 

vorgesehen. 

Trotzdem sind schwefeIwasserstoffhaItige Gasgemische auch unterhalb der 

Kennzeichnungspflicht gefährlich: 

So treten schon ab einem Gehalt von 50 ppm Schwefelwasserstoff Reizungen der Augen und 

Atemwege auf, ab 700 ppm (0,07 %) sind schwere Vergiftungen mit Gefahr von Bewußtlosigkeit 

und Tod zu erwarten. 

Ziel ist es die 200 ppm für Schwefelwasserstoff in der Anlage zu unterschreiten. Durch die 

Entschwefelung sollte dies auch weitestgehend funktionieren, so dass man von einer max. 

SchwefeIwasserstoffkonzentration von 300 ppm ausgehen kann.  
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5.3 Ammoniak 

 

Tritt nur in geringeren Konzentrationen auf und ist daher im Sinne der StörfallV hier nicht 

relevant. 

 

 

6 Angenommene Szenarien 
 

6.1 Freisetzungszenarien von Biogas 

 

Auf der Basis des KAS 32 Leitfadens sind bzw. wurden folgende Daten und folgendes Szenario 

gewählt: 

Gaszusammensetzung 

 a) Ohne Detailkenntnisse 

Für eine Festlegung einer Abstandsempfehlung für die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse 

liegt keine Information über die zu erwartenden Methan- und SchwefeIwasserstoff- Konzentration 

einer speziellen Biogasanlage vor. 

Aus dem Vorsorgegedanken heraus wird Biogaszusammensetzung von 

75 Vol.-% Methan, 

2 Vol.-% Schwefelwasserstoff und 

23 Vol.-% Kohlendioxid angenommen. 

 

b) Mit Detailkenntnissen 

Der Anlagenbetreiber hat folgende Daten geliefert die nachfolgend bei der Gasausbreitung 

(Schwefelwasserstoff) und bei der abschließenden Bewertung der Brand- und Explosions-

szenarien berücksichtigt werden: 

 

Vol.% Methan ca.   56 

Vol.% Kohlendioxid   ca.43 

Vol.%  Sauerstoff   ca. 0,5  

ppm Schwefelwasserstoff  300 
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Für die Berechnung der Auswirkungen der Brand und Explosionsszenarien wird 

konservativerweise eine Gaszusammensetzung von 75 Vol. % Methan und 25 Vol. % 

Kohlendioxid angesetzt. 

 

Das maximale Gasspeichermenge, die in der Anlage zu berücksichtigen ist, beträgt 3.758 

kg Biogas. Im KAS-18/32 ist eine Freisetzungsdauer von 600s zugrunde gelegt.  

Die Ausflussziffer wird auf 0,8 festgelegt. Da die Folie nicht mit gerader und idealer 

Risslinie reist, sind konservativere Annahmen nicht anzunehmen. Mittels Pronuss 9 lässt 

sich ein Biogas-Massenstrom von 14.8 kg/s berechnen. 

 

 

6.2 Leckfläche 

 

Im KAS 32 Leitfaden wird unter der Annahme, dass sich die Folienabdeckung auch über größere 

Bereiche von den Behältern lösen kann als Leckfläche für Biogasanlagen 0,6 m2 

(Risslänge 3m). 

 

Freisetzungsbedingungen 

Temperatur:     20 ° C 

Betriebsüberdruck:    5 mbar 

Ausflussziffer     0,8 

Freisetzungsdauer    10 Minuten 

Freisetzungsart    gasförmig 

Gasausbreitung 

Gasausbreitung nach VDI 3783 Blatt 1: Biogas wird als dichtneutrales Gas betrachtet 

Ausbreitungsbedingungen   mittlere Bedingungen  

Windgeschwindigkeit    3 m/s 

Temperaturschichtung   indifferent, keine Inversion 

Quellgeometrie    Waagrechte Linienquelle entsprechend der Risslänge 

Freisetzungshöhe:    10,0 m 

Höhe des Aufschlagspunktes:  2 m 

Bodenrauigkeit:  0,5 (wenig rau: relativ ebenes Gelände, nur wenige 

Gebäude und mäßiger Bewuchs in weiteren Umkreis)  
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6.2.1 Ausbreitung von Biogas (Schwefelwasserstoff) 

 

Es wird eine Ausbreitung von Biogas mit einer üblichen Konzentration von Methan und 

Kohlendioxid aber einem konservativ erhöhten Gehalt an Schwefelwasserstoff 

von 0,03 Vol. % im Gasspeicher betrachtet. 

 

6.2.2 Explosion und Brand von Biogas 

 

Es wird die mögliche Zündung der auf Basis der Randbedingungen die im Kapitel 7.1 und 7.2 

genannt sind angenommen. 

Mit geeigneten Modellen wird der mögliche Bereich von gefährlicher, explosionsfähiger 

Atmosphären, die explosionsfähige Masse und die Bestrahlungsstärke in der Umgebung 

infolge der Freistrahl-Flamme nachfolgend berechnet. 

Der Explosionsdruck wird mit dem Multi-Energy-Modell ermittelt, wobei die örtlichen 

Gegebenheiten in Bezug auf die Verdämmung und/oder Verblockung der Gaswolke zu 

berücksichtigt sind. 

 

7 Berechnung der Stofffreisetzung und Ausbreitung 
 

Rechenprogramme  

Zur Bestimmung der Massenströme bei Freisetzungen, Verdunstungen und der Berechnung 

der Ausbreitung (VDI Richtlinie 3783 Blatt 1 und 2) wurde das zugelassene Rechenprogramm 

pronuss 9 verwendet 

 

Genauer Freisetzungsort 

Es wird ein Leck in der Membran des Gasspeichers als Freisetzungsort angenommen. 

 

  



 

  Seite 29 von 51 
/Volumes/Allgemein/AA-Alle/2-Projekte/AAA-Neue Projektnummern/10286 Mele Torgelow/10286-1224 Mele - Abstandbetrachtung 
Wuschewier/PJ 10286-1224 Mele Wuschewier-5.docx 
 

7.1 Stofffreisetzung von Biogas 

 

Freisetzungsbedingungen  

Temperatur:    20 °C / 293 K 

Betriebsüberdruck:   5 mbar 

Ausflussziffer    0,8 

Leckfläche    0,6 m2 

Freisetzungsdauer   10 Minuten / 600 s 

Freisetzungsart   gasförmig 

 

Stoff 

Für Biogas wurde konservativerweise eine SchwefeIwasserstoffkonzentration von 0,03 Vol. % 

angenommen um auch ggf. schwere Betriebsstörungen mit abzudecken, was die tatsächlichen 

Verhältnisse bei dem Normalbetrieb deutlich übertrifft. 

Biogaszusammensetzung: 56 Vol. % Methan, 43 Vol. % Kohlendioxid. 

 

Berechnung 

Zur Berechnung wurde das Rechenprogramm Pronuss Version 9 verwandt. 

 

Ergebnis 

Es wurde ein Freisetzungsstrom (Massenstrom) von 15 kg/s Biogas ermittelt. Es wurde mit einem 

Schwefelwasserstoffgehalt von 4,5 g/s gerechnet. 

Hierbei unberücksichtigt blieb der mögliche Druckabfall im Gasspeicher infolge der Leckage. 

Für die Freisetzung von Biogas und den anschließenden Brand wird konservativerweise ein 

Methangehalt des Biogases von 75 Vol. % und ein Biogasmassenstrom von 15 kg/s bei 

den nachfolgenden Rechnungen zugrunde gelegt, da aufgrund der Abbrandgeschwindigkeit ein 

nachströmendes Gas keinen Einfluss auf den Brand nehmen. 

 

Es wurde eine zweite Berechnung durchgeführt mit einer Freisetzung waagerecht zum Boden in 

einer Höhe von 10,00 m. Die berechneten Werte wurden mittels der Annahmen der ersten 

Rechnung durchgeführt.  
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7.2 Gasausbreitung toxischer Gase (Schwefelwasserstoff) 

 

Gasausbreitung nach VDI 3783 Blatt 1 Biogas wird als dichteneutrales Gas betrachtet 

Ausbreitungsbedingungen mittlere Bedingungen 

Windgeschwindigkeit 3 m/s 

Temperaturschichtung indifferent, keine Inversion 

Quellgeometrie Punktquelle (konservative Annahme) 

Quellrate Schwefelwasserstoff 4,5 g/s 

Freisetzungshöhe 10,00 m 

Höhe des Aufschlagspunktes 2 m 

Bodenrauigkeit 0,5 (wenig rau: relativ ebenes Gelände, nur 

wenige Gebäude und mäßiger Bewuchs in 

weiterem Umkreis 

Freisetzungsdauer 600 s 

 

Für den toxischen Stoff Schwefelwasserstroff wurde folgende Konzentration in der 

Nachbarschaft berechnet: 
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Bild 5: Schwefelwasserstoffkonzentration in Abhängigkeit von der Entfernung 
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7.3 Explosion der freigesetzten Gaswolke 

 

Bei der Freisetzung von 15 kg/s Biogas ergibt sich bei einer Freistrahlfreisetzung unter einem 

Winkel von 45° und einer Leckgröße von 0,6 m2 folgende Konzentrationsverteilung: 

 

 

Bild 6: Konzentrationsverteilung bei der Freistrahlfreisetzung 

 

untere Ex-Grenze = 6 Vol.%, schwarz 

obere Ex-Grenze = 16 Vol.%, rot 

Das heißt, zwischen diesen Konzentrationen liegt ein ex-fähiges Gasgemisch vor. 

 

Der Explosionsüberdruck bei der Explosion der Gaswolke wurde auf Basis der KAS-18 

Randbedingungen mit dem Programm Pronuss berechnet. 

Es wurden vier verschiedene Rechenmodelle für die Ermittlung des Explosionsüberdrucks 

verwandt. 

Im Leitfaden KAS 32 wird das Multi-Energy-Modell zur Anwendung empfohlen. 
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Bild 7: Explosionsüberdruck bei der Gaswolkenexplosion bei Anwendung des Multi-Energy 

Models 

 

 

Bewertung 

Die Berechnungen haben ergeben, dass bei der Anwendung des Multi-Energy Modells 

(Empfehlung KAS 32) praktisch in keiner Entfernung vom Freisetzungsort der 

anzusetzende Explosionsüberduck von 0,1 bar überschritten wird. 

Bei Anwendung der TNT und Kogarko wird der Grenzwert von 0,1 bar bei einer Entfernung von 

ca. 30 m bzw. 40 m unterschritten. 

Nachfolgend zur Information Auswirkungen von Druckdifferenzen bei Explosionen 

auf Personen: 

 

 

pü = 0,1 bar 
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Druckdifferenz in 

(bar) 

Schadensbild 

0,0015 Unangenehme Knallwirkung tiefer Frequenz 

0,003 Sehr lauter Knall 

0,010 Umstoßen von Personen 

0,015 Druckbezogener Grenzwert für Schäden durch Spreng- und 

Wurfstücke 

0,175 Untere Grenze Trommelfellriss 

0,85 Untere Grenze für Lungenschäden 

1,85 Untere Grenze für ernste Lungenschäden 

2,05 Untere Letalitätsgrenze 

Personenschäden, Quelle KAS 18 Anhang 4 Tabelle 13 

 

In einer zweiten Betrachtung wurde ebenfalls ein Austritt waagerecht zur Oberfläche des Bodens 

angenommen, die Freisetzung erfolgt in einer Höhe von 10 m. 
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Bild 8: Konzentration untere Explosionsgrenze 6 Vol-% = schwarz, obere Explosionsgrenze 16 Vol-% = rot 

 

 

pü = 0,1 bar 
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Bild 9: Explosionsüberdruck nach dem Multi Energy Modell 

 

Bewertung 

Die Berechnungen haben ergeben, dass bei der Anwendung des Multi-Energy Modells 

(Empfehlung KAS 32) praktisch in einer Entfernung von 75  m vom Freisetzungsort der 

anzusetzende Explosionsüberduck von 0,1 bar unterschritten wird. 
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7.4 Brand der Gaswolke 

 

Die Bestrahlungsstärke der gezündeten Gaswolke (Freistrahl, Winkel 45°) wurde für zwei 

verschiedene Höhen der bestrahlten Fläche (2m und 5m) durchgeführt. 

Die ermittelten bestrahlungsstärken sind aus den nachfolgenden Diagrammen zu ersehen. 

 

Bild 10: Bestrahlungsstärke bei einem Brand der Gaswolke und einer Höhe der bestrahlten Fläche 

von 2 m 
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Bild 11: Bestrahlungsstärke bei einem Brand der Gaswolke und einer Höhe der 
bestrahlten Fläche von 5 m 
 

Bewertung: 

Die Berechnungen ergaben, dass die relevante Bestrahlungsstärke von 1,6 KW/m2 

in einem Abstand von 75m (in Lee) für die beiden verschiedenen Höhen der bestrahlten Flächen 

unterschritten wird. 
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In einer zweiten Betrachtung wurde ebenfalls ein Austritt waagerecht zur Oberfläche des Bodens 

angenommen, die Freisetzung erfolgt in einer Höhe von 10 m. 

 

 

Bild 12: Bestrahlungsstärke 

 

Bewertung: 

Die Berechnungen ergaben, dass die relevante Bestrahlungsstärke von 1,6 KW/m2 

auch in diesem Fall in einem Abstand von 75m (in Lee) für die bestrahlte Fläche unterschritten 

wird. 
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7.5 Lagerung von Kohlendioxid 

 

Die Mithilfe einer Gashochdruck-Umkehrosmose wird das im Biogas enthaltende Kohlendioxid 

aus dem Gasstrom aufbereitet und in LKW abgefüllt und abgefahren. Als Zwischenspeicher 

werden zwei 50 m3 Tanks aufgestellt, in denen das Kohlendioxid verflüssigt bei -24°C bei maximal 

18 bar gelagert. 

Weder sind im KAS-18, noch im KAS-32 Szenarien zu Kohlendioxid zu finden sind und noch 

wurden Störfallrelevanten Grenzwerte festgelegt. Die Arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte sind hier 

nicht heranzuziehen, da es sich hierbei um Langzeitexpositionen handelt. 

Aus diesem Grund wurde folgende Betrachtung gewählt. Hochregallager werden aus 

brandschutztechnischen Gründen mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre betrieben In der Regel mit 

17 Vol-% Sauerstoff. I.d.R. können Menschen bis zu 16 Vol-% Sauerstoff auskommen, ohne 

stärkere gesundheitliche Einschränkungen.  

 

Stoffeigenschaften Kohlendioxid 

 

Chemische Formel:  CO2 

Molekularmasse:  44,0 kg/kmol 

Tripelpunkt:   -56,6 °C bei 5,19 bar 

Schmelzpunkt:  kein Schmelzpunkt unter Normaldruck 

Siedepunkt:   kein Siedepunkt unter Normaldruck 

Kritische Temperatur:  31,0 °C 

Kritischer Druck:  73,83 bar 

Kritische Dichte:  0,468 g/cm³ 

Gasdichte:   1,9767 kg/m³ (0°C, 1013 mbar) 

Dampfdruck:   57,3 bar 20 °C 

    72,1 bar 30 °C 

 

Das zugrunde gelegte Szenario soll eine Leckage an den Kohlendioxidspeichern sein. Es soll ein 

Leck mit der Normgröße 10-4 m2 gebildet haben. Kohlendioxid tritt in flüssiger Phase aus und 

verdampft an der Oberfläche, ein Teil als Flashverdampfung, die die Energie aus der flüssigen 

Phase zieht und diese abkühlt.  

Mittels Berechnung mit Hilfe der Störfallsoftware pronuss 9 wurde der Austritt berechnet und die 

Konzentration in der Atmosphäre bestimmt.   
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In einem Abstand von 5m zur Leckstelle liegt eine Konzentration von 100.000 ppm Kohlendioxid 

vor. Dies entspricht einer Konzentration von 10 Vol.-% Kohlendioxid in der Umgebungsluft. 

Hierdurch senkt sich der Sauerstoffgehalt auf 18 Vol-% in der Atmosphäre. Dieser Bereich kann 

somit sicher verlassen werden.  

 

  



 

  Seite 42 von 51 
/Volumes/Allgemein/AA-Alle/2-Projekte/AAA-Neue Projektnummern/10286 Mele Torgelow/10286-1224 Mele - Abstandbetrachtung 
Wuschewier/PJ 10286-1224 Mele Wuschewier-5.docx 
 

 

8 Angemessener Abstand 
 

8.1 Angemessener Abstand aufgrund des freigesetzten Schwefelwasserstoffs 

 

Auf Basis der recht konservativen Annahme von 0,03 Vol.% SchwefeIwasserstoff im Biogas, was 

die tatsächlichen Verhältnisse in der Anlage deutlich übersteigt, wird der AEGL2 Wert für 

Schwefelwasserstoff (1 h) zu keinem Zeitpunkt (0m Abstand) überschritten. 

 

8.2  Angemessener Abstand aufgrund einer Explosion 

 

Der Grenzwert von 0,1 bar Überdruck wird bei der Gaswolkenexplosion und Verwendung des 

in KAS 32 empfohlen Multi-Energy-Modells in keinem Abstand von der Freisetzungssstelle 

erreicht. 

Aus der ExpIosionsbetrachtung hat sich einen Wert von 75 m für den angemessenen Abstand 

ergeben. 

 

8.3 Angemessener Abstand aufgrund eines Brandes  

 

Die Berechnung für Bestrahlungsstärke bei einem Brand der freigesetzten Gaswolke ergab 

das der Grenzwert von 1,6 KW/m2 in einem Abstand von 75 m (in Lee) für die beiden 

verschiedenen Höhen der bestrahlten Flächen unterschritten wird. 

Hieraus resultiert ein angemessener Abstand (vom Gasspeicher) für den Brandfall von 75 m. 

 

8.4 Angemessener Abstand durch Freisetzung von Kohlendioxid 

 

Ein angemessener Abstand ergibt somit von 20 m von der Kohlendioxidlager- und -abüllanlage. 
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8.5 Resultierender angemessener Abstand 

 

Es resultiert auf Basis der Berechnungen ein angemessener Abstand von 100 m von den 

neuen Behältern. 

Konservativerweise wird ein angemessener Abstand von dem Rand der Biogasanlage 

von 100 m festgelegt. Die Erhöhung des Abstandes ist der Tatsache geschuldet, dass etwaige 

Unwägbarkeiten bei den Annahmen und der Berechnung berücksichtigt wurden. 

 

8.6 Möglicher Konflikt mit den schutzbedürftigen Nutzungen in der Nachbarschaft  

 

Der ermittelte angemessene Abstand von 100 m vom Rand der Biogasanlage führt zu keinem 

Konflikt. Es sind keine Maßnahmen zur Konfliktvermeidung durchzuführen. 
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9 Nicht Einhaltung der Abstände von Anlageteile 
untereinander und zur Grundstückgrenze  

 

 

9.1 Aufgabenstellung 
 

Aufgrund der geplanten Erweiterungen der Biogasanlage entspricht der Abstand zwischen der 

Grundstückgrenze und dem Fermenter 1, die der Grundstückgrenze und dem Nachgärer nicht der 

Forderungen der TRAS 120 nach einen Abstand von 15 m (Anhang VII) . Der Tatsächliche 

Abstand beträgt jeweils nur ca. 6 m. Der Abstand unter den Bestandsbehältern entspricht 

ebenfalls nicht den in der TRAS 120 geforderten 6 m (Anhang VII) für Behälter mit einem 

Gasspeichervolumen < 5.000 m3. Der Abstand zwischen den Bestandsbehältern, die zukünftig als 

Nährstoffkonzentratbehältern verwendet werden sollen beträgt laut Aufstellungsplan 3 m. Diese 

sind im Normalbetrieb nicht mit Gas gefüllt und werden im Normalbetrieb vom Gasnetz 

abgeschiebert sein. 

Die landesrechtlichen Abstände für industrielle Anlagen werden eingehalten. 

 

10 Rechtliche Stellung der TRAS 120 

 

Die TRAS 120 ist Regelwerk, welches keine direkte rechtliche Bindung an die 

Genehmigungsbehörde richtet. Allerdings stellt die TRAS 120 den Stand der Sicherheitstechnik 

und den Stand der Technik für Biogasanlagen da. Insofern ist sie mindestens Erkenntnisquelle 

und die definierten Schutzziele sind zu berücksichtigen. Schwachstelle der TRAS 120 ist, dass in 

dem Regelwerk nicht eindeutig die Teile gekennzeichnet sind, die den Stand der Technik und die 

den Stand der Sicherheitstechnik darstellen. Somit liegt hier eine Gemengelage zwischen dem 

Stand der Technik und dem Stand der Sicherheitstechnik vor. 

 

11 Brandversuch Foliengasspeicher 
 

Versuche an einem Folienspeicher mit EPDM-Folien haben ergeben, dass ein Brandereignis auf 

Grund des geringen Lagerdruckes des Biogases eher träge mit dem Abbrand (siehe folgende 

Abb.) des Gasvolumens an einer Leckagestelle und anschließendem Abbrand der Speicherfolie 

ohne Verpuffung oder Explosion erfolgte. Eine Gefährdung des Speichers durch Erwärmung mit 

dem Risiko eines Behälterexplosion wie bei Flüssiggastanks oder Gasflaschen besteht hier auf 

Grund der drucklosen Lagerung nicht. /3/ 
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Abbildung 15: Brandversuch an einer EPDM-Folie 

 

Weitere brandverhindernde Maßnahmen und Maßnahmen zur Brandbekämpfung sind den 

Brandschutzdokumenten, welche im Betrieb ausliegen, zu entnehmen. 

 

 

12 Bewertung 

 

Gemäß der Berechnungsgrundlagen aus dem Teil 1 des Gutachtens ergeben sich störfallbedingte 

Abstände von 100 m. Diese Abstände beziehen sich jedoch auf die Annahmen KAS 32 zum 

Abstand zur geschlossenen Wohnbebauung. Die benachbarten Grundstücke stellen keinen 

dauerhaften Aufenthaltsort für Mitarbeiter dar. Personen halten sich dort nur selten und zeitlich 

begrenzt auf. Die zur Abstandbetrachtung verwendete Software pronuss verwendet Formeln für 

die Betrachtung, die aus aktuellem Wissen zu, zu konservativen Ergebnissen führen. Weder 

bestehen die Druckverhältnisse im Inneren eine Biogasbehälters noch sind die 

Ausbreitungsparameter begründet. Die zugrunde gelegten Formeln wurden für Druckverhältnisse 

von Überdrücken größer als 1 bar entwickelt. Das Brandverhalten von realen Biogas ist nicht 

vergleichbar mit dem Brandverhalten von aufbereiteten Methan aus einer Erdgasleitung. 

Die Bundesanstalt für Materialforschung in Berlin hat in einem Brandversuch, mit einem 

Gasspeicher von 80 m3 Biogas festgestellt, dass die Auswirkungen durch die Freisetzung und 

dem Brandverhalten des freigesetzten Biogases zu geringen Schadensereignissen führt, als das 

der heutigen Störfallsoftware /2/. Für die Versuche wurde ein Gasgemisch aus Methan und 

Kohlendioxid verwendet. Dieses Gasgemisch weist ein höheres Brandrisiko auf, als ein erzeugtes 

Biogas aus einer Biogasanlage, welches im feuchten Zustand vorliegt und nur ein schwaches 

Brandverhalten aufweist. Als Ergebnis wird jedoch festgestellt, dass die Ergebnisse der 

Störfallvorhersagen zu zu konservativen Aussagen führen. 
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13 Fazit 

 

Die Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes von 15 m bzw. 6m  gemäß TRAS 120 /1/ führt zu 

keiner größeren Gefährdung, für die benachbarte Grundstücke und Anlagenteile, als wenn der 

Abstand entsprechend eingehalten würde. Im Falle einer Freisetzung von Biogas im Falle einer 

Rissbildung im Gasdach ist nicht davon auszugehen, dass eine Freistrahlflamme freigesetzt wird, 

sondern, dass das Biogas nach obenhin abbrennt. In /2/ wurden maximale Bestrahlungsstärken 

von 200 W/qm gemessen. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass die Solaranlagen einen 

Bebauungsabstand von 3m zur Grundstücksgrenze aufweist. 
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14 Zusammenfassung 
 

Es war zu überprüfen welche Abstände "schutzbedürftigen Gebiet" vom Einflussbereich eines 

sog. Störfallbetriebs (Biogasanlage) besitzen sollten. 

Hierbei soll entsprechend der 12. BlmSchV (Betriebsbereich) ein ausreichender Schutz von 

Unfallfolgen für Mensch und Umwelt aufgrund schwerer Unfälle gegeben sein. 

Als Leitfaden für die empfohlenen Abstände zwischen Betriebsbereich nach StörfallV und 

schutzbedürftigen Gebieten (Nutzungen) wurde der von der Kommission für AnIagensicherheit 

(beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) herausgegebene 

Berichte KAS-18 und KAS 32 verendet. 

Es wurde die Freisetzung von Biogas und die Auswirkung infolge des toxischen Inhaltsstoffes 

SchwefeIwasserstoff, eines Explosionsfalls und der Wärmestrahlung bei einem Brand 

betrachtet. 

Auf Basis von teils konservativen Annahmen die über die Empfehlung des KAS 32 Leitfadens 

hinausgeht, wurde ein angemessener Abstand von 100 m von dem Punkt der Biogasanlage der 

den kleinsten Abstand zu benachbarten Wohnbebauung darstellt. Der benachbarte Milchhof ist 

kein schützenswertes Gebäude gemäß der Einstufung der Seveso III Richtlinie, es muss hier 

Mindestabstand eingehalten werden. 
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Die Annahmen wurden konservativ festgelegt. Somit liegt kein Konflikt vor, da die 

schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld deutlich weiter entfernt sind. Gemäß der Literaturstellen 

(8 und 9) ist davon auszugehen, dass die hier berücksichtigten Randparameter entsprechend 

KAS-18 und KAS 32 viel zu konservativ gewählt wurden und zukünftig zu korrigieren sind.  

 

Eine nachteilige Auswirkung auf die Nachbargrundstücke und Bestandsbehälter bei 

Unterschreitung des Abstandes ist zwar nicht vollständig auszuschließen, eine störfallbedingte 

Auswirkung hingegen ist nicht zu erwarten. 

 

Nachrüstungen der Biogasanlage sind nicht erforderlich. 

Dieses Gutachten wurde nach bestem Gewissen und Wissen, unparteiisch und ohne 

Ergebnisweisung angefertigt. 

Der Gutachter / Sachverständige steht zum Auftraggeber in keinerlei personen- oder 

geseIIschaftrechtIichen Verbindung. 

 

Bramsche, den 07.07.2023 

 

 

 

 

Dr.-Ing. Frank Hamelmann 
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15 Anhang 

15.1 Technische Regel, Leitfäden, Berichte  

 

(1) Leitfaden KAS-18: „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach 

der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der 

Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG", erarbeitet von der Arbeitsgruppe 

„Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1", verabschiedet im November 

2010 von der Kommission für Anlagensicherheit (KAS), 2. überarbeitete Fassung 

 

(2) Abschlussbericht TAA-GS-23: „Definitionen nach § 2 Nr. 1 und 2 Störfall-

Verordnung" des Arbeitskreises zur Umsetzung der Seveso II-Richtlinie, 

verabschiedet auf der 23. TAA-Sitzung am 04. April 2001 

 

(3) Leitfaden für die Betrachtung gemäß § 7 der Störfall-Verordnung „Auswirkungen 

von Bränden in Pflanzenschutzmittellägern", des Industrieverband Agrar e.V., 

Frankfurt, Juli 1993 

 

(4) KAS 32 - Arbeitshilfe zu KAS 18 

 

(5) Vollzugshilfe zur Störfall-Verordnung; BMU, Stand März 2004 

 

(6) Feldhaus: Bundesimmissionsschutzrecht Kommentar, 2. völlig neu bearbeitete 

Auflage, 146. Aktualisierung, Stand Juni 2008, C. F. Müller 

 

(7) Ausflussziffer und Brandverhalten von Rissen in der Folienabdeckung von 

Biogasanlagen, Habib, A. und Kluge, M. Technische Sicherheit Bd. 9 (2019) Nr. 

07/08 Juli/August  

(8) Bericht zu Brandversuch einer EPDM Folie im Einsatz als Gasspeicher einer 

landwirtschaftlichen Biogasanlage, Strauch, R. und Frank, R. TÜV Süd, Berichts-

Nr. 300623 

15.2 Gesetze / Verordnungen/ Normen / Richtlinien  

 

/G1/ Richtlinie 96/82/EG vom 09.12.1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 

Unfällen mit gefährlichen Stoffen („Seveso-II-Richtlinie“) 
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/G2/ Richtlinie 2012/18/EU vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren bei 

schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso-III-Richtlinie“)  

 

/G3/ BImSchG - Bundesimmissionsschutzgesetz 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini- 

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen 

 

/G4/ 

 

§50 BImSchG – Planung 

 

/G5/ 12. BImSchV 

Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

(Störfall-Verordnung) 

 

15.3 Sonstiges 

 

Verwendete Rechenprogramme: pronuss  9 Programm zur nummerischen Störfallsimulation 

 

15.4 Dokumente  

 

/D1/ Anlagenbeschreibung der Biogasanlage  

 

/D2/ Ausschnitt Lageplan 

 

/D3/ Lageplan Biogasanlage 
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